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TSV Moosach-Hartmannshofen e.V.
Erwerb und Bau einer temporären Traglufthalle für den Winterbetrieb
Förderung der Baumaßnahme nach den Sportförderrichtlinien der Landeshauptstadt
München

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 14077

Beschluss des Sportausschusses des Stadtrates vom 27.03.2019 (SB) 
Öffentliche Sitzung

I. Vortrag der Referentin

Der TSV Moosach-Hartmannshofen e.V. betreibt an der Lechelstraße 35 in Moosach 
eine Sportanlage, bestehend aus einem Kunstrasenspielfeld, einem Rasenspielfeld, 
6 Tennisplätzen, einem Allwetterplatz sowie einer Leichtathletikanlage (100m-Bahn, 
Weitsprunganlage). Das Grundstück, auf dem sich die Freisportanlage befindet, gehört 
dem Freistaat Bayern und wird dem Verein mit aktuellem Pachtvertrag bis zum 
31.12.2048 überlassen. 

Um auch in den Wintermonaten trainieren zu können und attraktiv für Neumitglieder sowie
für die Jugendmannschaften der Tennisabteilung zu sein, hat sich der Verein nun für die 
Errichtung einer temporären Traglufthalle über zwei Tennisplätzen entschieden, die 
jährlich für den Zeitraum von Oktober bis März errichtet werden soll. Die erstmalige 
Errichtung der neuen Traglufthalle konnte im Oktober 2018 abgeschlossen werden.

Vereinsdaten

Der TSV Moosach-Hartmannshofen e.V. ist ein gemeinnütziger, förderungsfähiger 
Münchner Sportverein mit insgesamt 1.096 aktiven Mitgliedern. Neben Fußball, einer 
Fitnessabteilung, einer Skiabteilung, einer Abteilung für Gymnastik und Gesundheitssport 
sowie einer Eisstockabteilung betreibt der Verein auch eine eigene Tennisabteilung. 

Die Tennisabteilung des Vereins umfasst aktuell ca. 340 Personen, davon 98 Kinder und 
Jugendliche unter 18 Jahren, die in sieben verschiedenen Jugendmannschaften spielen. 
Der Kinder- und Jugendanteil im Gesamtverein liegt bei rund 41 Prozent gemessen an 
den aktiven Mitgliedern.
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Zum 01.01.2018 weist der Gesamtverein folgende Mitgliederstruktur auf:

Altersgruppe Männlich Weiblich Gesamt

Kinder bis 6 Jahre 3 0 3

Kinder von 6-14 Jahre 248 56 304

Jugendliche von 14 – 18 Jahre 124 23 147

Erwachsene von 18 – 25 Jahre 87 13 100

Erwachsene von 26 – 40 Jahre 112 19 131

Erwachsene von 41 – 60 Jahre 133 91 224

Erwachsene über 60 Jahre 94 93 187

Passive 33 4 37

Gesamt 834 299 1133

Kostenkalkulation

Für den Kauf und die Errichtung der temporären Traglufthalle kalkuliert der Verein mit 
Gesamtkosten in Höhe von 342.928,00 € brutto, die wie folgt finanziert werden sollen:

Eigenbeteiligung

Eigene Barmittel 95.000,00 €

Eigene Arbeitsleistung 8.352,00 €

Vorsteuerrückerstattung 54.000,00 €

Aufnahme sonstiger Fremdmittel 
(Darlehen)

53.898,00 €

ABO-Verkauf für Traglufthalle 45.000,00 €

Zuwendungen

Landeshauptstadt München – Zuschuss 
30% von 288.928,00 € (Nettobetrag)

86.678,00 €

Gesamtkosten (brutto) 342.928,00 €

Der Zuschuss berechnete sich aus den Bruttogesamtkosten abzüglich der Vorsteuer-
rückerstattung (=Nettobetrag).

Zur Zwischenfinanzierung der städtischen Zuwendung nutzt der Verein ein Mitglieder-
darlehen.

Aufgrund der hohen Nachfrage nach Trainingsmöglichkeiten während der Wintermonate 
kann der Verein bereits für die Hallensaison 2018/2019 mit Einnahmen in Höhe von ca. 
45.000 € aus dem Verkauf von Hallenabos planen. Die Hallenabos können sowohl von 
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Mitgliedern des Vereins als auch von Gastspielerinnen und Gastspielern erworben 
werden.

Der TSV Moosach-Hartmannshofen e.V. hat rechtzeitig vor Maßnahmebeginn einen 
Antrag auf Investitionszuschuss nach den Sportförderrichtlinien der Landeshauptstadt 
München gestellt. Dem Verein wurde die Genehmigung zum vorzeitigen Maßnahme-
beginn erteilt. Der Bayerische Landes-Sportverband hat eine Förderung der Maßnahme 
abgelehnt, da nach dortiger Auslegung der Richtlinien des Freistaats Bayern eine 
Förderung von Traglufthallen grundsätzlich ausgeschlossen ist. 

Das Baureferat hat die Kosten geprüft und für angemessen und auskömmlich erachtet. 
Eine Baugenehmigung für dieses Vorhaben liegt vor. Die Maßnahme stellt eine 
Neuerrichtung gemäß § 7 der Sportförderrichtlinien der Landeshauptstadt München dar.

Zweckbindung

Nach den städtischen Sportförderrichtlinien muss bei der Ausreichung von Zuwendungen 
der Bestand auf der Sportanlage auf mindestens 25 Jahre unkündbar gesichert sein.
Dies wird durch den Mietvertrag, den der Verein mit der Bayerischen Verwaltung der 
staatlichen Schlösser, Gärten und Seen bis 31.12.2048 unterhält, sichergestellt. 

Finanzierung der städtischen Zuwendungen (MIP)

Die Maßnahme ist nicht im aktuellen Mehrjahresinvestitionsprogramm (MIP) 2018-2022 
(von 650) vorgemerkt.

Die vom Verein benötigten Mittel in Form eines Investitionszuschusses in Höhe von max.
86.676,30 € können jedoch ohne Ausweitung des MIP 2018-2022 aus dem Mittelansatz 
2019 der FIPO 5500.988.7630.7 „Pauschale für Investitionen verschiedener Sportvereine“
finanziert werden.

In Abstimmung mit der Stadtkämmerei wird eine Abspaltung aus der Pauschale nur für 
Vorhaben mit Projektkosten über 1 Mio. € (städtischer Anteil) im MIP dargestellt. In 
diesem Fall ist daher im MIP keine Änderung sichtbar. 
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Stellungnahmen

Die Kommission für Zuschuss- und Belegungsfragen wurde am 12.03.2019 gehört. 
Das Ergebnis wird in der Sitzung bekannt gegeben. 

Da die Mehrzahl der Mitglieder des Vereins aus dem gesamten Stadtgebiet kommt, 
obliegt die Entscheidung über die Bewilligung des Zuschusses dem Stadtrat. Ein 
Mitwirkungsrecht des Bezirksausschusses 10 – Moosach ist nicht gegeben. Der 
Bezirksausschuss erhält einen Abdruck dieses Beschlusses.

Die Korreferentin des Referates für Bildung und Sport, Frau Stadträtin Gabriele Neff, 
und die Verwaltungsbeirätin des Sportamtes, Frau Stadträtin Verena Dietl, haben einen 
Abdruck der Beschlussvorlage erhalten.

II. Antrag der Referentin

1. Dem TSV Moosach-Hartmannshofen e.V. wird für den Erwerb und Bau einer
temporären Traglufthalle auf dem Vereinsgelände an der Lechelstraße 35 
ein Zuschuss in Höhe von maximal 86.678,00 € bewilligt.

2. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

III. Beschluss
nach Antrag

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Die Vorsitzende Die Referentin

Christine Strobl Beatrix Zurek
3. Bürgermeisterin Stadtschulrätin
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IV. Abdruck von I. mit III.
über die Stadtratsprotokolle
an das Direktorium - Dokumentationsstelle
an die Stadtkämmerei
an das Revisionsamt
z. K.

V. Wiedervorlage im Referat für Bildung und Sport – RBS-S/V1

1. Die Übereinstimmung vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift
    wird bestätigt.

2.  An das Referat für Bildung und Sport – S/V1
An das Referat für Bildung und Sport – S/G13 (Haushalt/MIP)
An das Referat für Bildung und Sport – ZIM/SG1 (MIP)
An das Referat für Bildung und Sport - GL2
An den Bezirksausschuss 10, Moosach
z. K.

Am


